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Erwägungen
E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid im Bereich des öffentlichen Baurechts. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG ); ein Ausschlussgrund nach Art. 83 BGG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführenden haben am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und sind als unterlegene Partei sowie als unmittelbare Nachbarn (Eigentümer/Mieter) des Baugrundstücks (Beschwerdeführende 1 und 2) bzw. als Eigentümer einer davon rund 25 m entfernten Liegenschaft (Beschwerdeführende 3) vom angefochtenen Entscheid besonders betroffen. Ihr schutzwürdiges tatsächliches Interesse besteht darin, dass das Baugebäude raumprägend für ihren unmittelbaren Wohnraum ist und für sie namentlich einen affektiven Wert haben kann. Die Beschwerdeführenden sind damit zur Beschwerde berechtigt (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG ). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde vorbehältlich zulässiger und genügend begründeter Rügen (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 ff. BGG ; unten E. 2.2 und 2.3) einzutreten.
E. 2.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a und b BGG ), ferner die Verletzung von kantonalen verfassungsmässigen Rechten ( Art. 95 lit. c BGG ). Abgesehen davon überprüft das Bundesgericht die Anwendung des kantonalen Rechts nicht als solche. Jedoch kann gerügt werden, diese Anwendung widerspreche dem Bundesrecht, namentlich dem Willkürverbot gemäss Art. 9 BV ( BGE 142 II 369 E. 2.1 mit Hinweisen).
E. 2.2
Das Bundesgericht wendet das Recht zwar von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 148 II 392 E. 1.4.1). Die Begründung hat in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen, eine blosse Verweisung auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 147 II 125 E. 10.3; 144 V 173 E. 3.2.2). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 148 II 392 E. 1.4.1).
Das Bundesgericht ist keine Appellationsinstanz, vor der die Tatsachen erneut frei diskutiert werden können ("pourraient être rediscutés librement") ( BGE 146 IV 297 E. 1.2 ; 142 I 99 E. 1.7.1). In der Beschwerde ist vielmehr klar und detailliert unter Bezugnahme auf und in Auseinandersetzung mit den entscheidenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt die angerufenen Rechte verletzt (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 146 IV 297 E. 1.2 ; 145 I 121 E. 2.1 ; 143 I 377 E. 1.2; je mit Hinweisen). Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 148 IV 205 E. 2.6; 140 III 115 E. 2, 86 E. 2; je mit Hinweis). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 148 IV 205 E. 2.6; 146 IV 88 E. 1.3.1 ; 145 I 26 E. 1.3; je mit Hinweisen).
E. 2.3
Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat, es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig bzw. seine Feststellung beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 BGG ). Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung liegt nach ständiger Rechtsprechung vor, wenn die vorinstanzliche Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist, d.h. wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen ( BGE 146 IV 88 E. 1.3.1; 143 IV 241 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Eine entsprechende Rüge ist substanziiert vorzubringen. Andernfalls können Rügen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der von den Feststellungen im angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 148 II 392 E. 1.4.1; 137 III 226 E. 4.2; 133 II 249 E. 1.4.3; je mit Hinweisen).
E. 3
Von vornherein nicht einzutreten ist auf die Beschwerde, soweit sie über den Streitgegenstand hinaus geht. So sind namentlich die verschiedenen Vorbringen in Bezug auf zivilrechtliche Ansprüche nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens, wie im Übrigen bereits die Vorinstanz klargestellt hat. Entsprechendes gilt für die Vorbringen, die ältere Sachverhalte, namentlich frühere Baueingaben oder mutmassliche rechtliche und tatsächliche Mängel der abzubrechenden Baute betreffen, ohne dass deren rechtliche Bedeutung für die vorliegend zu beurteilende Baubewilligung in Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Vorinstanz rechtsgenüglich dargelegt wird.
E. 4
Zu prüfen ist, ob die Beschwerde zulässige und genügend begründete Rechtsbegehren enthält (vgl. dazu vorne E. 2.2 und 2.3).
E. 4.1
Die Beschwerdeführenden nennen zunächst verschiedene Umstände, die ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt hätten. Dabei handelt es sich um angebliche Handlungen und Unterlassungen, die - soweit dies überhaupt aus der Beschwerdeschrift hervorgeht - andere Behörden als die Vorinstanz betreffen, ohne dass die Beschwerdeführenden darlegen würden, inwiefern die Vorinstanz diese zu Unrecht nicht oder nur unzulänglich behandelt haben soll. Die dahingehenden Rügen bleiben vielmehr äusserst unbestimmt und nehmen nicht rechtsgenüglich Bezug auf die Ausführungen der Vorinstanz. Sie vermögen auch daher den Rügeerfordernissen nicht zu genügen (vgl. vorne E. 2.2). Dies gilt im Übrigen für die pauschale Kritik an "den Vorinstanzen".
E. 4.2
Soweit die Beschwerdeführenden den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt in Frage stellen, setzen sie sich ebenfalls nur ungenügend mit dessen Ausführungen auseinander und bringen wiederholt Sachverhaltsergänzungen vor, ohne darzulegen, dass die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig oder unter Verletzung von Art. 95 BGG erfolgt ist (vgl. vorne E. 2.3). Auch insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
E. 4.3
Die Beschwerdeführenden machen geltend, der Lärm werde mit Sicherheit zunehmen, ohne dies rechtsgenüglich zu begründen und ohne sich mit den diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen. Auch insoweit bleibt die Beschwerde unzureichend substanziiert.
E. 4.4
Die Beschwerdeführenden setzen sich demnach in ihrer umfangreichen Beschwerdeschrift nicht den bundesrechtlichen Begründungsanforderungen entsprechend mit der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung auseinander, sondern plädieren frei. Sie vermögen daher nicht aufzuzeigen, inwiefern die Begründung des Verwaltungsgerichts, die zur Abweisung ihrer Beschwerde führte bzw. das Urteil des Verwaltungsgerichts selbst gegen Bundesrecht verstossen soll. Die zum Teil schwerwiegenden Vorwürfe machen sie nicht an konkreten Ausführungen der Vorinstanz fest. Statt sich mit den ausführlich dargelegten Argumenten der Vorinstanz auseinanderzusetzen und diese Punkt für Punkt zu widerlegen, stellen sie einfach ihre Sicht der Dinge dar, als hätte sich noch kein Gericht damit auseinandergesetzt. Ein solches Vorgehen ist unzulässig und verkennt die Funktion des Bundesgerichts, die in erster Linie darin besteht, die korrekte Rechtsanwendung der Vorinstanzen zu prüfen (vgl. anstelle vieler BGE 146 III 416 E. 5.2; MARKUS SCHOTT, in: Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 1 f. zu Art. 97 BGG ; HEINRICH KOLLER, in: a. a. O., N. 53 zu Art. 1 BGG ; YVES DONZALLAZ, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 48 zu Art. 1 BGG ). So entbinden die geltend gemachten Geschehnisse und Begebenheiten die Beschwerdeführenden nicht davon, klar und detailliert unter Bezugnahme auf und in Auseinandersetzung mit den entscheidenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt die angerufenen Rechte verletzt. Die rein appellatorische Kritik genügt - soweit sie überhaupt den vorliegenden Streitgegenstand betrifft - den Begründungsanforderungen somit nicht (vgl. vorne E. 2.2 und 2.3).
E. 4.5
Die Beschwerdeführenden beantragen in der Replik für einen solchen Fall sinngemäss, es sei ihnen die Möglichkeit einzuräumen, die Beschwerdeschrift anwaltlich prüfen und nachbessern zu lassen. Dieser Antrag ist bereits deshalb abzuweisen, weil er verspätet eingereicht wurde; so ist eine rechtsgenügliche Beschwerde jeweils innert der gesetzlichen und nicht erstreckbaren Beschwerdefrist einzureichen ( BGE 143 II 283 E.1.2.3 ; 135 I 19 E. 2.2).
E. 5
Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen ( Art. 66 BGG ). Sie haben dem privaten Beschwerdegegner zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1-4 i.V.m. Art. 66 Abs. 5 BGG ).
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